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Kreis  

Bergstraße 
Beschlussvorlage  

 
Vorlage Nr.: 19-0381 
erstellt am: 09.03.2022  
  
Abteilung: Jugendamt 
Verfasser/in: Vormehr, Melanie 
Aktenzeichen: I-7/1-3 mV - Jugendarbeit 
 
 

Verlängerung der zeitlich befristeten Veränderung der Richtlinie zur Förderung 
der Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Bergstraße 
 
 
Beratungsfolge: 
 

   

Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 

Jugendhilfeausschuss 01.06.2022 Ö Abschließende Beschlussfassung 
 
 

_______________________________________________________________ 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die zeitlich befristete Veränderung der 

Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit über den 31.12.2021 hinaus 

zu verlängern.   

Für das Jahr 2022, längstens jedoch bis zum 31.12.2022, wird damit das Förderkri-

terium der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Berg-

straße (unter 3 a) von mindestens 3 Tagen Veranstaltungsdauer von Kinder- und 

Jugendfreizeiten weiterhin ausgesetzt, so dass Veranstaltungen/Maßnahmen be-

reits ab einem Tag (mindestens 4 Stunden) gefördert werden. 

 
  
Erläuterung:  
 
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 26.08.2020 wurde die zeitlich befristete 

Veränderung der der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit beschlos-

sen. Diese ist zum 31.12.2021 ausgelaufen.  

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten in den letzten beiden Jahren Veranstal-

tungen und Freizeiten, insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiten, nicht 

oder nur bedingt stattfinden. Viele Vereine, Verbände, Institutionen und Einrichtungen 

haben flexibel auf die Situation reagiert und sich für Alternativangebote, wie z.B. Ferien-

spiele oder auch Tagesveranstaltungen entschieden.  

Wie bereits in den letzten beiden Jahren ist auch weiterhin mit kurzfristig angemeldeten 
Veranstaltungen und Freizeiten zu rechnen. Die Verbände und Vereine behalten sich 
vor, kurzfristig auf die aktuelle Lage zu reagieren, so das auch für dieses Jahr die Richt-
linie zeitlich befristet angepasst werden sollte. 
 
  
  
Finanzielle Auswirkungen: 
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Durch den starken Rückgang bei den bislang durchgeführten Veranstaltungen sind die 

finanziellen Mittel zur Förderung von Ferienspielen/Tagesangeboten in ausreichendem 

Maß im Haushalt 2022 vorhanden. Der Ansatz im Haushalt beträgt 150.000 €  

Für das I und II Quartal sind bis jetzt 48 Veranstaltungen angemeldet worden. Diesen ist 

ein gesamtes Volumen von 23.605,00 € in Aussicht gestellt. 

Insgesamt wurden im Kalenderjahr 2021 aufgrund gestellter Anträge Zuschüsse in Hö-
he von 44.403,66 € ausbezahlt. Diese teilen sich auf in 29.614,80 € für Freizeiten und 
Tagesveranstaltungen, 2.500,00 € für die Verwaltungskostenpauschale des Kreisjugen-
drings und 12.288,86 € für Materialanschaffungen.   
  
Klimarelevante Auswirkungen:  ./.  
  
Anlagen: -1- 
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